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Ferientechnik
Die Berner Oeffentlichkeit weiss

viel zuwenig, was ihre Diener,
also die Arbeitnehmer der Stadt -
Beamte, Angestellte und Arbeiter

-, im Zusammenhang mit den
Ferien für Probleme haben. Der
Freierwerbende nimmt seine
freien Tage und Wochen, wann
es ihm gerade passt - der städtische

Arbeitnehmer ist an
Vorschriften gebunden, die ihm das
Leben sauer machen. Er hat im
Jahre 1978 ein theoretisches Plansoll

von 2204 Arbeitsstunden zu
erfüllen - theoretisch, weil man
erstens bekanntlich auch am
Arbeitsplatz anwesend sein kann,
ohne zu arbeiten, und zweitens,
weil er davon noch je nach Alter
drei bis fünf Ferienwochen
abziehen darf. Und hier, bei den
Freitagen, wird es nun
problematisch. Diese liegen nämlich
nicht immer gleich im Kalender,
und je nachdem, wie sie liegen
oder wie man sie legt, kann man
mit einigem Geschick seine
Ferien beträchtlich verlängern. Aber
einfach ist das nicht, und
niemand kann ermessen, wie viele
Arbeitsstunden ein Beamter
aufwenden muss, bis er herausgefunden

hat, wie viele Arbeitsstunden
er sich ersparen kann.

Karfreitag, Ostermontag,
Auffahrt und Pfingstmontag sind
sichere, unverrückbare Freitage,
die man feiern muss, wie sie
fallen. Sie finden immer am
gleichen Wochentag statt. Anders
Weihnacht mit dem darauffolgenden

Stephanstag und Neujahr
mit dem darauffolgenden Berch-
toldstag, den wir in Bern Bär-
zelistag nennen. Das vergangene
Jahr war in dieser Hinsicht
jämmerlich. Neujahr war an einem
Samstag, Weihnacht an einem
Sonntag: beides Tage, an denen
man ohnehin nicht arbeitet. Mit
dem 1. Mai war es nicht besser:
auch ein Sonntag! Bei der
Bundesfeier sah es etwas günstiger
aus: der I.August wurde an
einem Montag abgehalten. Das
Jahr 1978 ist dem öffentlichen
Diener etwas günstiger gesinnt:
Neujahr war zwar an einem
Sonntag, doch der 1. Mai und die
Weihnacht fallen je auf einen
Dienstag. Da lässt sich schon
etwas Anständiges kombinieren,
wenn man die Zwischenräume
richtig ausfüllt. Und wenn man
es geschickt anstellt, kann man
das.

m
Ich muss hier nämlich dem auf

diesem Gebiet zuständigen
Gemeinderat zugute halten, dass er
diesen Problemen gegenüber nicht
gefühllos ist und manches tut, um
Härtefälle zu bekämpfen. So bie-
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Ein Berner namens Vogelsang

fiel einmal jäh vom dritten Rang
des Stadttheaters ins Parkett.

Es tanzte grade ein Ballett,
und dieses, durch den Fall gestört,
hat gleich zu tanzen aufgehört.

Doch Vogelsang, noch gut bei Sinnen,
rief hurtig zu den Tänzerinnen:
«Tüet wytertanze, exgüsee!
I cha's o vo hie unde gseh.»

tet er seinen Untergebenen, je
nach Ungunst des Kalenders, eine
gewisse Anzahl zusätzlicher Freitage

zur freien Wahl an. Dazu
kommt noch - eine Tradition,
die wahrscheinlich auf 1291
zurückgeht - der sogenannte
Reinigungstag, auch Fensterwäschetag
genannt, der in vielen Betrieben
keineswegs mit einer tatsäch-

bennen
obcrlond

Schneeferieninsel für
Herz und Gemüt

Adelboden

ist weder zu gross noch zu
mondän. Im heimeligen Bergdorf

fühlt man sich schnell zu
Hause!
Topskigebiet mit 40 Bahnen
und Liften in einem Abonnement.

Verkehrsbüro 3715 Adelboden

liehen Reinigung zusammenfällt,
sondern einfach so heisst. Und
warum nicht? Es gibt ja auch
einen «Tag der Arbeit», an dem
nicht gearbeitet wird. Und dann
noch etwas: sollte ein freier Tag,
etwa der Ostermontag oder der
Bundesfeiertag, in die Ferien
fallen, dann billigt der grosszügige
Feriengeber dem dankbaren Fe-
riennehmer zu, diesen Freitag
ausserhalb der Ferien nachzuholen.

Und schliesslich gibt es
noch viele städtische Bedienstete,
die an den Sonn- und allgemeinen

Feiertagen arbeiten müssen,
damit das öffentliche Leben nicht
ins Stocken gerät - zum Beispiel
Polizisten, Buschauffeure,
Feuerwehrleute und Ambulanzfahrer-,
und diese haben natürlich auch
ein Recht zur Kompensation. Man
sieht: manchem steht eine bunte
Palette von Freitagen zur Wahl.
Aber diese richtig einzusetzen, ist
eine harte Arbeit.

empfehle ihm, einmal die städtische

Ferien- und Freizeitordnung
hervorzunehmen und das Kapitel
«Urlaub» zu studieren. Dass der
obligatorische Militärdienst ein
hinreichender Grund zum
Fernbleiben von der Arbeit ist, brauche

ich ihm wohl kaum zu erklären;

aber er wird frohlockend
zur Kenntnis nehmen, dass ihm
die Stadt auch für Feste und
Sportveranstaltungen bis zu
zweieinhalb und für Kurse aller Art
bis zu fünf Tagen Urlaub
gewährt. Wer heiratet, erhält drei
Tage Urlaub, wer seine Wohnung

wechselt, zwei Tage. Die
Geburt eines Kindes ergibt zwei
Freitage; bei Todesfällen richtet
sich die Urlaubsdauer nach dem
Verwandtschaftsgrad. Selbst
Bildungsurlaube gibt es, jährlich bis
zu fünfzehn Tagen. Und so
weiter.

Wenn nun aber ein Neuling in
der Stadtverwaltung glaubt,
damit seien seine Möglichkeiten
erschöpft, dann täuscht er sich. Ich

An einem einfachen Beispiel
will ich nun zeigen, wie ein
Beamter durch geschickte Synthese
im Jahr fünf zusätzliche
Ferienwochen herausschinden kann,
wenn er frühzeitig daran denkt
und alles richtig synchronisiert.
Das geht so: Er heiratet und
zieht, obschon er bereits eine
Wohnung hat, pro forma in eine
andere. Das trägt ihm bereits
fünf Tage ein. Am Ende seiner
Ferien zieht er in die ursprüngliche

Wohnung zurück: macht
noch einmal zwei Tage. Und
warum sollte seine Frau nicht
auch gerade eines Kindleins
genesen, wenn dabei zwei Tage
herausschauen? Nun sorgt er
noch dafür, dass er an einem
Vormittag sein Auto zur
obligatorischen Fahrzeugkontrolle zum
Strassenverkehrsamt bringen muss
und am Nachmittag beim Zahnarzt

eingetragen ist. Dann meldet
er sich zu einem Kurs im
Kanufahren: zehn sportliche Freitage!
Da dieser Kurs anfangs August
stattfindet, kann er den Bundesfeiertag

zu den Ferien addieren
und den Fensterwäschetag auch
gerade noch. Macht bis jetzt
zweiundzwanzig Tage. Er sollte
aber über fünfundzwanzig Tage
verfügen, die er auf fünf
Fünftagewochen verteilen kann. Hier
gibt es eine einfache Lösung:
drei Tage Grippe. Die ärztliche
Bescheinigung muss er nämlich
erst nach drei Tagen vorweisen.
Oder er kann, wenn er hier
Skrupel haben sollte, nur zwei
Tage Grippe nehmen und für
den dritten Tag die nicht leicht
nachzuprüfende Beerdigung einer
Tante in Würenlos einbauen.
Macht fünf Wochen Ferien!

Und das ist, wie gesagt, ein
einfaches Beispiel. Mit etwas
Phantasie kommt man noch viel
höher. Zum Glück, möchte ich
als Steuerzahler bemerken, sind
nur wenige städtische Arbeitnehmer

mit soviel Phantasie gesegnet.
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